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Antrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Prof. Dr. Michael Piazolo, Prof. (Univ. Lima) Dr. Pe-
ter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther Felbin-
ger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim Ha-
nisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus 
Kraus, Peter Meyer, Alexander Muthmann, Bern-
hard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta 
Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄH-
LER) 

Rechtssicherheit bei „Internet-Links“ gewährleisten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, einen Bericht 
darüber zu geben, wie sie in Anbetracht des Urteils 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 8. Sep-
tember 2016 (C-160/15) sowie des Urteils des Land-
gerichts Hamburg vom 18. November 2016 (310 O 
402/16) und der damit verbundenen potenziellen Haf-
tungsmöglichkeit beim „Verlinken“ die möglicherweise 
negativen Folgen für bayerische Bürger und Bürgerin-
nen in ihrem grundsätzlichen und täglichen Umgang 
mit dem Internet (wie z.B. Bloggen, Liken von Inhalten 
– im Kontext des eigenen Facebook-Accounts oder 
der YouTube-Chronik) einschätzt. 

Gleichsam soll darüber Auskunft gegeben werden, 
welche möglichen Maßnahmen die Staatsregierung 
als geeignet ansieht, eine womöglich weitreichende 
und weitgehend unspezifizierte Haftung für verlinkte 
Inhalte zu entschärfen. 

Hierbei sollen mitunter die rechtlichen, finanziellen 
und organisatorischen Auswirkungen auf alle im wei-
testen Sinne als „kommerziell oder mit Gewinnerzie-
lungsabsicht“ agierenden Online-Nutzer dargelegt 
werden, wie etwa Vereine mit Mitgliedsbeiträgen und 
andere organisierte Gemeinschaften, Anwender kos-
tenloser, aber durch automatische Werbeeinblendung 
gesponserter Webhosting-Plattformen, Online-Fo-
rumsbetreiber, „YouTuber“ mit automatischer Werbe-
einblendung sowie „YouTuber“ mit Monetarisierung 
durch YouTube, Soloselbständige, freiberuflich Tätige 
und andere Unternehmen, die online aktiv sind. 

Des Weiteren sollen auch auf die durch das Urteil 
möglicherweise verursachten negativen Auswirkun-
gen auf die freie Meinungsäußerung sowie die freie 
Berufswahl eingegangen werden.  

Begründung: 

Mit den oben zitierten Urteilen des EuGH bzw. des 
Landgerichts Hamburg (LG HH) wird die Haftung für 
das Setzen von Links im Internet weitreichend ausge-
dehnt. Im Kern sollen die geforderten Prüfpflichten zur 
Rechtmäßigkeit verlinkter Inhalte bzw. eine Haftung 
für auf unrechtmäßig geltende Inhalte gesetzte Links 
„nur“ kommerziell handelnde Akteure betreffen. In der 
Rechtspraxis kann diese Einordnung als „kommerzi-
ell“ oder „mit Gewinnerzielungsabsicht“ Handelnder 
jedoch ebenfalls private Nutzer treffen, bei denen 
etwa im Rahmen des Plattformsponsorings automati-
siert Werbung eingeblendet wird. Des Weiteren dürf-
ten auch Organisationen betroffen sein, die Mitglieds-
beiträge oder Spenden für ihre Zwecke einwerben. 

Zudem schätzen Rechtsexperten die Auswirkungen 
selbst für kommerziell Handelnde für sehr weitrei-
chend ein. Es wird befürchtet, dass Online-Aktivitäten, 
die über eine Art „persönliche Web-Visitenkarte“ hin-
aus reichen und etwa einzelne Unternehmen online 
durch Linksetzung miteinander „vernetzen“, ange-
sichts potenzieller Abmahnungs- und Haftungsrisiken 
weitgehend unmöglich werden dürften. 

Besonders stark wird dies insbesondere alle Solo-
selbständigen, Freiberufler aber auch kleine und mit-
telständische Unternehmen in Bayern treffen, die zu-
meist weder über die personellen noch materiellen 
Ressourcen verfügen, sich dauerhaft rechtliche Bera-
tung und Vertretung in dieser Hinsicht zu leisten, bzw. 
um den in den oben genannten Urteilen geforderten 
weitreichenden Prüfpflichten im Vorfeld nachzukom-
men. 

Deshalb ist eine sowohl politische als auch eine juris-
tische Einordnung der Sachverhalte dringend gebo-
ten, bevor durch diese Urteile weitreichende Nachteile 
für die bayerische Bevölkerung und gegebenenfalls 
dauerhafte Schäden für die Volkswirtschaft eintreten. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Prof. Dr. Michael Piazolo u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/14834 

Rechtssicherheit bei "Internet-Links" gewährleisten 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Florian Streibl 
Mitberichterstatter: Manuel Westphal 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen federführend zugewiesen. Der Ausschuss 
für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, 
Energie und Technologie hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 66. Sit-
zung am 2. Februar 2017 beraten und mit folgendem Stim-
mergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau 
und Verkehr, Energie und Technologie hat den Antrag in sei-
ner 60. Sitzung am 16. Februar 2017 mitberaten und mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl,  
Prof. Dr. Michael Piazolo, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, 
Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva 
Gottstein, Joachim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Alexander Muthmann, Bernhard 
Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer 
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/14834, 17/15786 

Rechtssicherheit bei „Internet-Links“ gewährleisten 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 2)

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Nummer 3 der Anlage. Dies ist der Antrag 

der Abgeordneten Bause, Hartmann, Kamm und anderer und Fraktion (BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN) betreffend "Staatliche Finanzierung der Jugendhilfekosten für unbe

gleitete junge Flüchtlinge auch nach Erreichen der Volljährigkeit sicherstellen" auf 

Drucksache 17/10665. Dieser Antrag soll auf Antrag der Fraktion gesondert beraten 

werden. Der Aufruf erfolgt dann am späten Abend.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Abgeordneten. Gibt es Gegen

stimmen? – Das ist nicht der Fall. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über

nimmt der Landtag diese Voten.

Jetzt gebe ich das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Gesetzentwurf der 

SPDFraktion zur Änderung der Verfassung des Freistaats Bayern und des Gesetzes 

über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof betreffend die Wahl der berufsrichterli

chen Mitglieder und des Präsidenten und seiner Vertreter mit Zweidrittelmehrheit auf 

Drucksache 17/14537 bekannt. Mit Ja haben 60 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 78. 

Es gab keine Stimmenthaltungen. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 1)
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